
 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr  
Amt für Straßen und Verkehr - 611 - 

Bremen, den 11.11.2015 
Herr Mahn 
Tel.: 
Fax: 

361-17348 
361-17185 

 
Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft 
(S) 
 
Vorlage Nr. 19/70 (S) 
Tagesordnungspunkt: 

 
 
 
 

Deputationsvorlage 

für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 

Energie und Landwirtschaft (S) 

am 03.12.2015 

 

S T R A S S E N B E N E N N U N G  
G o l t e r m a n n w e g  

 
 
Sachdarstellung 
 
Für die in der anliegenden Senatsvorlage näher bezeichnete private Verkehrsfläche 
muss gemäß § 38 des Bremischen Landesstraßengesetzes eine Entscheidung zur 
Benennung getroffen werden. 
Der Vorschlag ist von dem zuständigen Beirat des Ortsamtes Neustadt/Woltmershausen 
beschlossen worden. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 
(S) nimmt den Vorschlag zur Kenntnis und beschließt dessen Weiterleitung an den 
Senat. 
 
 
 
 
Anlagen 
 



 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen, den 24.09.2015  

Herr Mahn, 13-9 
Tel.: 361-17348 

 
 
 

Vorlage für die Sitzung des Senats 

am ………………. 

 
S T R A ß E N B E N E N N U N G  

G o l t e r m a n n w e g  

 
 
 
A Problem 

Für die im Folgenden näher bezeichnete private Verkehrsfläche muss gemäß  
§ 38 des Bremischen Landesstraßengesetzes eine Entscheidung zur Benennung 
getroffen werden. 
Der Vorschlag ist vom zuständigen Beirat des Ortsamtes 
Neustadt/Woltmershausen beschlossen worden. 
 

 
 
 Bezirk Bremen-Süd   
 
Lage der Straße  

 
Benennung 

 

 
Erklärung 

   
 
Ortsamt  
Neustadt/Woltmershausen 
 
 
Ortsteil 
Rablinghausen 
 
 
 
 
Neue Privatstraße als 
Verlängerung in den bereits 
bestehenden Goltermannweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goltermannweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorhandene Straßenbezeichnung 

einzubeziehen   
 
 
 
B Lösung 

Beschlussfassung über den vorliegenden Vorschlag. 
 
 

C Alternativen 



Werden nicht vorgeschlagen. 
 

D Finanzielle Auswirkungen, personalwirtschaftliche Auswirkungen und 
Genderprüfung 
Die für die Beschaffung und Anbringung bzw. Beseitigung der 
Straßennamensschilder erforderlichen Haushaltsmittel stehen dem Amt für 
Straßen und Verkehr zur Verfügung, sofern die Kosten nicht von einem 
Erschließungsträger übernommen werden müssen.  
 
Die Lösung hat keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen zur Folge. 
 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat die Beiräte jeweils gebeten, bei 
Vorschlägen für die Straßenbenennungen Frauen prioritär zu berücksichtigen. 
 

E Beteiligung und Abstimmung 
Das Staatsarchiv hat dem Vorschlag gegenüber keine Einwände erhoben. 
 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft (S) hat in ihrer Sitzung am             den Vorschlag zur Kenntnis 
genommen. 
 

F  Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informations-
freiheitsgesetz 

 Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. 
Die Vorlage ist zur Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
geeignet. 
 
 

G Beschlussvorschlag 
 Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage des Senators für Umwelt, Bau und  
 Verkehr vom         die vorgeschlagene Straßenbenennung. 
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